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I. Sachverhalt 

 

A Im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens für Weiterbildungsgänge im Bereich der Medizinalbe-

rufe hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit Schreiben vom 19. Juni 2009 das Schweiz. 

Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) vorinformiert, dass sich die voraussichtlichen 

Gebühren für die Akkreditierungen der Weiterbildungsgänge in Humanmedizin insgesamt auf 

770'000 Franken belaufen, maximal aber auf 50'000 Franken je Weiterbildungsgang, und die ef-

fektiven Gebühren anschliessend zusammen mit dem Akkreditierungsentscheid verfügt und mit 

dem zu leistenden Gebührenvorschuss verrechnet werden. 

 

B Am 28. August 2009 hat das SIWF ein Gesuch um Akkreditierung des Weiterbildungsganges im 

Fachbereich Intensivmedizin eingereicht. 

 

C Mit Verfügung vom 10. November 2009 ist das EDI auf das Akkreditierungsgesuch eingetreten 

und hat festgehalten, dass das SIWF einen Gebührenvorschuss von 720'000 Franken zu bezah-

len hat, mit Rate 1 über 420'000 Franken innert 30 Tagen ab Eröffnung der Verfügung, Rate 2 

über 180'000 per 31. März 2010 und Rate 3 über 120'000 Franken per 31. Oktober 2010. Alle 

Zahlungen sind fristgerecht eingegangen. 

 

D Am 10. November 2009 ist das Akkreditierungsgesuch an das Organ für Akkreditierung und 

Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen (OAQ) zur Fremdevaluation weitergeleitet 

worden, welches im Dezember 2009 die Expertenkommission eingesetzt hat. Der Expertenbe-

richt vom 20. April 2010 empfiehlt eine Akkreditierung ohne Auflagen, macht aber einige Emp-

fehlungen (siehe hinten Materielles Ziff. 4 und 5).  

 

E Am 16. Juni 2010 ist dem OAQ die positive Antwort der MEBEKO, Ressort Weiterbildung zum 

Bericht der Expertenkommission mitgeteilt worden. 

 

F Das OAQ hat am 12. November 2010 beim BAG seinen Schlussbericht mit Antrag zur Akkredi-

tierung des Weiterbildungsgangs im Fachbereich Intensivmedizin ohne Auflagen eingereicht.  

 

G Am 24. Mai 2011 hat die MEBEKO, Ressort Weiterbildung eine Akkreditierung ohne Auflagen 

aber mit Empfehlungen vorgeschlagen (siehe Materielles Ziff. 7). 

 

 

II. Erwägungen 

 

A. Formelles 

 

1. Für Weiterbildungsgänge, die zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen, besteht eine 

Akkreditierungspflicht gemäss Artikel 23 Absatz 2 des Medizinalberufegesetzes vom 23. Juni 

2006
1
 (MedBG). Für die Akkreditierung von Weiterbildungsgängen zuständig ist das EDI (Art. 28 

i.V.m. Art. 47 Abs. 2 MedBG). 

 

2. Ein Weiterbildungsgang, der zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen soll, wird akk-

reditiert, wenn er die Akkreditierungskriterien gemäss Artikel 25 MedBG erfüllt. 

 

3. Der Bundesrat kann nach Anhörung der Medizinalberufekommission und der verantwortlichen 

Organisation Bestimmungen erlassen, welche das Akkreditierungskriterium gemäss Artikel 25 

Absatz 1 Buchstabe b MedBG konkretisieren (Art. 25 Abs. 2 MedBG). 

                                                      
1
 SR 811.11 
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 Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung über Diplome, Ausbildung, Weiterbildung und Berufsaus-

übung in den universitären Medizinalberufen vom 27. Juni 2007
2
 (Medizinalberufeverordnung, 

MedBV) delegiert die Kompetenz zur Konkretisierung des Akkreditierungskriteriums gemäss Ar-

tikel 25 Absatz 1 Buchstabe b MedBG, Qualitätsstandards in einer Verordnung zu erlassen, ans 

EDI. 

 Mit der Verordnung über die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge der universitären Medizi-

nalberufe vom 20. August 2007
3
 hat das EDI entsprechende Qualitätsstandards für die Weiter-

bildung bestimmt. Gemäss Anhang zur Verordnung werden diese unter der Internetadresse des 

BAG
4
 publiziert. Alle Weiterbildungsgänge, die akkreditiert werden sollen, werden daraufhin 

überprüft, ob sie diese Qualitätsstandards im Sinne von Artikel 3 dieser Verordnung erfüllen.  

 

4. Gemäss Artikel 26 Absatz 1 MedBG reicht die für einen Weiterbildungsgang verantwortliche 

Organisation das Gesuch um Akkreditierung eines Weiterbildungsgangs bei der Akkreditierungs-

instanz ein. Dem Gesuch muss ein Bericht über die Erfüllung der Akkreditierungskriterien ge-

mäss Artikel 25 Absatz 1 und 2 MedBG (Selbstbeurteilungsbericht) beigelegt werden (Art. 26 

Abs. 2 MedBG). 

 

5. Die Fremdevaluation wird durch das Akkreditierungsorgan durchgeführt (Art. 27 MedBG). Das 

Akkreditierungsorgan ist gemäss Artikel 48 Absatz 2 MedBG i.V.m. Artikel 11 Absatz 1 MedBV 

das OAQ. 

 

6. Die Fremdevaluation besteht aus der Prüfung des Weiterbildungsgangs durch eine Experten-

kommission, welche dem Akkreditierungsorgan einen begründeten Antrag zur Akkreditierung un-

terbreitet (Art. 27 MedBG). Dieser wird der MEBEKO, Ressort Weiterbildung zur Anhörung vor-

gelegt. Danach kann das Akkreditierungsorgan den Antrag zur weiteren Bearbeitung an die Ex-

pertenkommission zurückweisen oder ihn selber bearbeiten und ihn, wenn erforderlich, mit ei-

nem Zusatzantrag und einem Zusatzbericht der Akkreditierungsinstanz zur Entscheidung über-

weisen (Art. 27 Abs. 5 MedBG). Die Akkreditierungsinstanz entscheidet nach Anhörung der ME-

BEKO, Ressort Weiterbildung über die Anträge und kann die Akkreditierung mit Auflagen verbin-

den (Art. 28 MedBG). 

 

7. Gemäss Artikel 29 MedBG gilt die Akkreditierung höchstens sieben Jahre. 

 

8. Die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge wird durch Gebühren finanziert (Art. 32 Abs. 2 

MedBG). Gemäss Anhang 5, Ziffer 6 MedBV betragen diese Gebühren zwischen 10'000 und 

50'000 Franken. 

 

B. Materielles 

 

1. Die FMH ist ein Verein im Sinne von Artikel 60 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. 

Dezember 1907
5
 (ZGB). In ihren Statuten (Version vom 28. Mai 2009) ist ihre Zuständigkeit für 

die Weiter- und Fortbildung festgelegt und an das SIWF delegiert. 

 

2. Das SIWF hat beim EDI am 28. August 2009 ein Gesuch um Akkreditierung des Weiterbildungs-

gangs im Fachbereich Intensivmedizin, welcher zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel 

führt, eingereicht. Dem Gesuch wurde ein Selbstbeurteilungsbericht mit Anhängen beigelegt. 

 

                                                      
2
 SR 811.112.0 

3
 SR 811.112.03 

4
 www.bag.admin.ch/themen/berufe/00415/00579/index.html 

5
 SR 210 

file://adb.intra.admin.ch/BAG$/Org/GP_GB/GP_GBW/Themen/Akkreditierung/Weiterbildung/Akkreditierung%202011/Vorgehen%20und%20Ablauf/Akkreditierungsentscheide/Vorbereitung%20Akkreditierung/Humanmedizin/WBG%20Intensivmedizin/www.bag.admin.ch/themen/berufe/00415/00579/index.html
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3. Mit Schreiben vom 18. September 2009 ersuchte das BAG um Vervollständigung der Unterlagen 

(Datum der Verabschiedung des Berichts durch das zuständige Organ der Fachgesellschaft). Mit 

Antwort vom 16. November 2009 wurde die fehlende Unterlage eingereicht.  

 

4. Die Fremdevaluation wurde vom OAQ im Dezember 2009 aufgenommen. Im Expertenbericht 

vom 20. April 2010 beantragte die Expertenkommission eine Akkreditierung des Weiterbildungs-

gangs in Intensivmedizin ohne Auflagen.  

 

5. Der Expertenbericht enthält aber insbesondere folgende Empfehlungen: 

 

- Bei der Umsetzung der formalen Weiterbildungskonzepte der Weiterbildungsstätten zeigte 

sich ein zu behebendes Vollzugsproblem, das gemäss Fachgesellschaft Ausdruck be-

schränkter Ressourcen sein könnte.  

- Die Betreuung und Beratung der Weiterzubildenden sollte durch formale Vorgaben geregelt 

werden. Diese sind im Weiterbildungsprogramm zu definieren.  

 

6. Nachdem die erste Anhörung der MEBEKO, Ressort Weiterbildung am 16. September 2010 

keine formalen Mängel ergeben hat, hat das OAQ am 12. November 2010 dem BAG in seinem 

Schlussbericht sein Einverständnis zum Antrag der Expertenkommission mitgeteilt. 

 

7. Am 24. Mai 2011 hat die MEBEKO, Ressort Weiterbildung im Rahmen der zweiten Anhörung 

dem Antrag der Expertenkommission zur Akkreditierung ohne Auflagen ebenfalls zugestimmt 

und folgende Empfehlungen gemacht: 

 

 Empfehlungen für alle Weiterbildungsgänge der Humanmedizin: 

- Die Einführung eines Logbuches (e-Logbuch) wird in allen Weiterbildungsgängen empfohlen. 

- Für die verschiedenen Verantwortungsträger der Weiterbildung sollten geeignete Weiterbil-

dungsangebote geschaffen werden. 

- Das SIWF sollte die Fachgesellschaften anhalten, für eine professionelle und kontinuierliche 

Wahrnehmung der Verantwortung für die verschiedenen Aufgaben in der Weiterbildung in ih-

rer Organisation zu sorgen.  

 

Spezifische Empfehlung für die Intensivmedizin: 

- Die mündlichen Prüfungen sollten im Hinblick auf Zielkompetenzen strukturiert werden. 

 

8. In Anbetracht der obigen Ausführungen wird folgendes festgestellt: 

 Der Weiterbildungsgang in Intensivmedizin erfüllt die Akkreditierungskriterien gemäss Artikel 25 

MedBG. 

 

 Im Übrigen wird auf die Empfehlungen unter Ziffer 5 und 7 Materielles hingewiesen, sowie auf 

weitere Empfehlungen des Expertenberichtes sowie des Schlussberichtes des OAQ aufmerksam 

gemacht. Diese Berichte sind unter der Internetadresse des BAG
6
 publiziert. 

 

 

III. Entscheid 

 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie Artikel 28 und 47 Absatz 2 MedBG wird  

 

verfügt: 

 

1. Der Weiterbildungsgang im Fachbereich Intensivmedizin wird ohne Auflage akkreditiert. 

 

                                                      
6
 http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00415/03945/06147/index.html?lang=de   

http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00415/03945/06147/index.html?lang=de
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über 

das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) innert 30 Tagen seit Zustellung beim Bundesverwal-

tungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde hat die Begeh-

ren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und der Unterschrift des Beschwerdeführers 

(oder der Beschwerdeführerin) oder der Vertretung zu enthalten; die angefochtene Verfügung (oder 

der angefochtene Entscheid) und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen (Art. 52 

VwVG). 

 

 

 

 

Kopie(n):  - BAG 

 - MEBEKO, Ressort Weiterbildung 

 - Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin 

 

Beilage(n):  - Einzahlungsschein 

   - Begleitbrief EDI 
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Bern, 5. Juli 2011 

Akkreditierungsverfahren 2011: Weiterbildung in Intensivmedizin 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

 

Wir freuen uns, Ihnen in der Beilage den Akkreditierungsentscheid für den Weiterbildungsgang in In-

tensivmedizin zukommen zu lassen. Der Entscheid lautet: 

 

Akkreditierung ohne Auflagen gültig bis 31. August 2018 

 

Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, um mich bei Ihnen und Ihrer Organisation für die gute 

Zusammenarbeit bei diesem umfassenden Akkreditierungsverfahren zu bedanken. 

 

Der Entscheid kam aufgrund der Rückmeldungen von Expertinnen und Experten sowie der Medizinal-

berufekommission zustande. Sie finden alle relevanten Bezugspunkte in der beiliegenden Verfügung. 

Ich erlaube mir, an dieser Stelle auf die wichtigsten Punkte hinzuweisen: 

 

- Die Fachgesellschaft wird ermuntert, die mündlichen Prüfungen im Hinblick auf Zielkompetenzen 

zu strukturieren. 

- Der Fachgesellschaft wird empfohlen, die Betreuung und Beratung der Weiterzubildenden durch 

formale Vorgaben zu regeln. 

- Die Fachgesellschaft wird aufgefordert, Vollzugsprobleme bei der Umsetzung der formalen Wei-

terbildungskonzepte der Weiterbildungsstätten zu überprüfen. 

- Die Fachgesellschaft wird angehalten, die Weiterbildung in fachübergreifenden Gebieten (z.B. in 

Echokardiographie) interdisziplinär anzugehen und zu gestalten. 

 

Neben diesen spezifischen Empfehlungen der Expertinnen und Experten ist es mir ein Anliegen, an 

dieser Stelle einen Blick in die Zukunft zu werfen. Die Akkreditierungsverfahren sollen die kontinuierli-

che Qualitätsentwicklung der Weiterbildungsgänge der universitären Medizinalberufe unterstützen. Ich 

möchte Ihnen daher gestützt auf die vorhandenen Grundlagen nahe legen, im Hinblick auf 2018 fol-

gende Punkte aufzunehmen oder weiterzuentwickeln: 
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1 Akkreditierungsverfahren 

Die Akkreditierung ist ein mehrstufiges Qualitätsprüfungsverfahren mit formalem Entscheid 
darüber, ob eine Institution, ein Studien- oder Weiterbildungsgang vorgegebene Qualitäts-
standards erfüllt.  

Die gesetzliche Grundlage für die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge in Humanmedizin 
ist das Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (MedBG). 
Die der Akkreditierung zugrunde liegende Qualitätsprüfung basiert auf den im Gesetz veran-
kerten Akkreditierungskriterien für Weiterbildungsgänge (Art. 25 Abs. 1 MedBG) und impli-
ziert die gesetzlich festgelegten Weiterbildungsziele (Art. 4 und 17 MedBG). 

Auftraggeber der Akkreditierung ist das Eidgenössischen Departements des Inneren (EDI), 
welches das Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ) mit der Durchführung 
der externen Begutachtung mandatiert hat. 

Das schweizerische Akkreditierungsverfahren beruht auf international anerkannten Prakti-
ken. Es umfasst 

– eine Selbstbeurteilung des Weiterbildungsgangs (Selbstevaluation gemäss Art. 26 
MedBG) (Phase 1). 

– eine externe Begutachtung (Fremdevaluation gemäss Art. 27 MedBG) durch unab-
hängige Experten (Phase 2); diese Phase wird mit einem Schlussbericht des OAQ 
zu handen des EDI abgeschlossen 

– den Akkreditierungsentscheid durch das EDI, der nach Anhörung der 
Medizinalberufekommission gefällt wird (Art. 28 Abs. 1 MedBG) (Phase 3). 

In der Selbstbeurteilung und der externen Begutachtung werden für die Weiterbildung wich-
tige Themenbereiche ("Prüfbereiche") anhand festgelegter und publizierter Qualitätsstan-
dards1 evaluiert. 

Der Selbstbeurteilungsbericht wurde durch zwei vom OAQ beauftragte, unabhängige Fach-
experten begutachtet. Die zuständige Fachgesellschaft als auch die Medizinalberufekom-
mission (MEBEKO) hatten Gelegenheit, zum Selbstbeurteilungsbericht und zu den Ergeb-
nissen der Begutachtung Stellung zu nehmen.  

Der vorliegende Schlussbericht wird dem EDI vorgelegt (mit Kopie an die MEBEKO, die 
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)und die jeweiligen medizinischen 
Fachgesellschaften). Er basiert auf der Programmbeschreibung und dem Selbstbeurtei-
lungsbericht der Fachgesellschaft, dem Expertenbericht und der möglichen Stellungnahmen 

                                                        
1 Qualitätsstandardsets: http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00415/00579/index.html?lang=de  
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der Fachgesellschaft und MEBEKO zum Expertenbericht als auch den Kurzberichten der 
stichprobenartig durchgeführten Visiten an ausgesuchten Weiterbildungsstätten.  

Der OAQ Schlussbericht ist kurz gehalten. Ausführliche Informationen gibt der Expertenbe-
richt. 

 

2 Der Ablauf des Akkreditierungsverfahrens 

Die Selbstbeurteilungsberichte der zu akkreditierenden Weiterbildungsgänge sind im OAQ 
Ende September 2009 eingetroffen. Ausnahme sind die Selbstbeurteilungsberichte zu den 
Weiterbildungsgängen „Allgemeine Innere Medizin“ und „Praktischer Arzt/ Praktische Ärztin“, 
denen eine Fristerstreckung zur Einreichung derselben bis zum 14. März 2010 gewährt 
wurde. 

Für alle Verfahren ist ein Gutachten zum Selbstbeurteilungsbericht der verantwortlichen 
Fachgesellschaft zu ihrem Weiterbildungsgang erstellt worden. Dieses Gutachten ist die 
wichtigste vergleichbare Grundlage für die Akkreditierung aller Weiterbildungsgänge.      
Das OAQ hat für diese Aufgabe je Weiterbildungsgang zwei Fachexperten benannt – in der 
Regel eine Person aus der Schweiz und eine aus dem Ausland. Deren Qualifikation, Repu-
tation und Unabhängigkeit ist durch das OAQ und dessen Wissenschaftlichen Beirat als 
auch die zuständige Fachgesellschaft geprüft worden.         
Die Erstellung der Gutachten durch die ernannten Experten sollte nach unseren Vorgaben 
innert 4 Wochen erfolgen, hat aber de facto in den allermeisten Fällen deutlich mehr Zeit in 
Anspruch genommen. 

Nach dem Eintreffen der Berichte im OAQ hatten die zuständigen Fachgesellschaften 20 
Tage Zeit, Stellungnahmen zu den Gutachten zu verfassen. Die allfällige Stellungnahme 
wurde wiederum durch das OAQ den Fachexperten zugestellt, die entscheiden konnten, ob 
sie daraufhin ihren Bericht anpassen oder nicht. Der so finalisierte Expertenbericht wurde 
inklusive Stellungnahme an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) übersendet, das die Be-
richte zur Begutachtung für die MEBEKO frei geschaltet hat. Der MEBKO stand ein Monat 
zur prozeduralen Prüfung und zur Stellungnahme zur Verfügung. Wiederum hat das OAQ 
diese allfälligen Stellungnahmen an die Fachexperten zum nochmaligen Erwägen  an die 
Experten weitergeleitet mit der Chance, Änderungen vorzunehmen und Kommentare in das 
Gutachten zu integrieren. 

Bei einigen Fachgesellschaften fanden ausserdem noch eine oder mehrere Vor-Ort-Visiten 
von Weiterbildungsstätten statt, um ein Bild von der Umsetzung der Weiterbildungskonzepte 
in der Praxis zu ermöglichen. Die Visiten wurden zusammen mit den obligatorischen Vor-
Ort-Visiten von Weiterbildungsstätten der FMH durchgeführt. Vom OAQ wurden für die Visi-
ten je zwei Fachexperten beauftragt – wo immer möglich dieselben Personen, die auch das 
jeweilige Gutachten verfasst haben. Die Visiten dauerten in der Regel 4-6 Stunden und in 
den Interviews (mit Vertretern aller Funktionsgruppen) wurden Daten zur Weiterbildung und 
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zur Situation der Weiterzubildenden erhoben. Da es sich um eine ausgewählte Stichprobe 
von Weiterbildungsstätten handelt und zudem nicht bei allen Weiterbildungsgängen Visiten 
stattfanden, ist die Relevanz und der Aussagewert der Ergebnisse der Visiten notwendiger-
weise für das gesamte Akkreditierungsverfahren begrenzt. Nichtsdestotrotz konnten wir fest-
stellen, dass in den allermeisten Fällen sowohl von den involvierten Experten als auch von 
den Weiterbildungsstätten selbst, die Visiten als informativ und konstruktiv eingeschätzt 
wurden.  

Auf der Grundlage all dieser Dokumente hat das OAQ schliesslich einen Schlussbericht je 
Weiterbildungsgang erstellt mit einer Akkreditierungsempfehlung. 

3 Kurzbeschreibung des Weiterbildungsgangs 

Die Weiterbildung zum Facharzt / zur Fachärztin für Intensivmedizin dauert sechs Jahre und 
gliedert sich wie folgt: 

– 2 bis 3.5 Jahre nicht-fachspezifische Weiterbildung, wovon je mindestens 12 Monate 
in den Disziplinen Innere Medizin (Curriculum Erwachsene oder Curriculum Kinder) 
und Anästhesiologie absolviert werden müssen. 

– 2.5 bis 4 Jahre fachspezifische Weiterbildung 

Der Facharzttitel kann auf zwei verschiedenen Wegen erreicht werden: Das eine Curriculum 
ist auf die Betreuung erwachsener Patienten und das zweite auf die von Neugeborenen und 
Kindern ausgerichtet.  

Mindestens 18 Monate klinische Tätigkeit müssen an Weiterbildungsstätten der höchsten 
Kategorie absolviert werden. Allerdings muss die Weiterbildungsstätte mindestens einmal 
während 12 Monaten gewechselt werden. Intensivmedizinische Forschungstätigkeit in einem 
universitären Zentrum oder im Rahmen eines MD-PhD Progrmms kann bis zu 6 Monaten an 
die fachspezifische Weiterbildung angerechnet werden darf aber nicht für die höchste Kate-
gorie mitgezählt werden. Des Weiteren werden die Teilnahme an bestimmten Kursen und 
Kongressen und die Mitarbeit an einer wissenschaftlichen Publikation gefordert. Das Weiter-
bildungsprogramm der Fachgesellschaft Intensivmedizin wurde zum letzten Mal im Juli 2009 
revidiert.  

4 Selbstbeurteilungsbericht 

Der Selbstbeurteilungsbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin ist da-
tiert vom 12. August 2009 und wurde Ende September 2009 durch das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) dem OAQ weitergeleitet. Der Bericht erfüllt die formalen Anforderungen des 
OAQ gemäss Leitfaden Selbstbeurteilung; er ist nach den Prüfbereichen gegliedert und 
beantwortet die einzelnen Standards und nimmt Bezug zu den Empfehlungen des OAQ aus 
dem letzten Akkreditierungsverfahren von 2005. Obwohl der Bericht vorwiegend deskriptiv 
ist und wenige analytische Elemente enthält, bot er den Experten eine gute Grundlage für 
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Ihre Arbeit. Die beigefügten Anhänge komplettieren den Bericht und ermöglichen ein 
umfassendes Bild des Weiterbildungsganges. 

5 Gutachten durch Expertinnen und Experten 

Die externe Begutachtung des Weiterbildungsganges erfolgte durch zwei vom OAQ beauf-
tragte Experten.  

– PD Dr. med. Adrian Frutiger, Facharzt Intensivmedizin und Anästhesiologie, 
ehemaliger Chefarzt Intensivmedizin Kantonsspital Graubünden (in Pension seit 
März 2010). 

– Univ.-Prof. Dr. univ. med. Michael Joannidis, Chefarzt Internistische Intensivmedizin, 
Universitätsklinik Innere Medizin, Innsbruck.  

Der Expertenbericht ist datiert vom 20. April 2010 und hat einen Umfang von 14 Seiten.  Er 
ist entsprechend den Vorgaben des OAQ strukturiert und ist gegliedert in einen allgemeinen 
Teil und einen Teil, welcher der Beantwortung der Qualitätsstandards gewidmet ist. Der Be-
richt nimmt zu allen Standards Stellung und schliesst mit einem Stärken- und Schwächen-
profil. 

Im Allgemeinen weisen die Experten darauf hin, dass es sich bei den Qualitätsstandards im 
Wesentlichen um normative Vorgaben handelt; den Weiterbildungsgängen werde jedoch 
keine begleitende Hilfe bei der Umsetzung dieser Vorgaben angeboten.  

6  Beurteilung und Empfehlungen 

Die Experten kommen in ihrem Bericht zum Schluss, dass die Qualität der Weiterbildung in 
Intensivmedizin auf einem hohen Niveau ist. Der Gesamteindruck des Weiterbildungsgangs 
Intensivmedizin ist geprägt  von gut eingespielten und durchdachten Konzepten, von lang-
jähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der nationalen Dachorganisation FMH und mit 
der Europäischen Fachgesellschaft European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), 
von grosser Erfahrung in formaler Schlussevaluation von Weiterzubildenden, von langjährig 
aktiv gelebter Multidisziplinarität und von einer ausgesprochen grossen Bereitschaft zur 
Freiwilligenarbeit der Stationsleiter und Weiterbildner.2  

Die Experten haben am Weiterbildungsgang weder Schwächen identifiziert noch haben sie  
Empfehlungen formuliert.   

6.1 Stellungnahme der Fachgesellschaft 

Das OAQ hat der Fachgesellschaft den Expertenbericht am 21. April 2010 zur Stellung-
nahme weitergeleitet. Die Fachgesellschaft hat den Bericht zur Kenntnis genommen jedoch 
nicht weiter dazu Stellung genommen.  

                                                        
2 Expertenbericht S. 13 
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6.2 Stellungnahme der MEBEKO 

Die MEBEKO hat mit Schreiben vom 16. Juni 2010 festgestellt, dass die Unterschrift des 
Experten Prof. Dr. Michael Joannidis auf dem Gutachten fehlt; dieser Mangel wurde beho-
ben.  

7 Schlussbeurteilung des OAQ 

7.1 Prämisse 

Das OAQ gründet seine Schlussbeurteilung im gegenwärtigen Akkreditierungsverfahren in 
erster Linie auf Daten zur Qualität des Weiterbildungsprozesses der Programme und mischt 
sich nicht in inhaltliche Belange der Fachgesellschaft ein. Empfehlungen der Experten zu 
inhaltlichen Fragen wurden deshalb für die Schlussbeurteilung nicht berücksichtigt. 

7.2 Beurteilung und Empfehlungen 

Das OAQ stimmt mit den Experten in der generell positiven Beurteilung der Weiterbildung in 
Intensivmedizin überein und betrachtet die für den Akkreditierungsentscheid massgebenden 
Qualitätsstandards als erfüllt. 

Standard 8.2 wird vom Weiterbildungsprogramm nicht vollständig erfüllt. Die geforderte Ent-
flechtung der Ressourcen in Weiterbildung und Dienstleistung wird in den gängigen Kosten-
rechnungen der Spitäler nicht ausgewiesen. Es handelt sich hierbei jedoch um ein gesund-
heitspolitisches Anliegen, das von der Fachgesellschaft nicht gelöst werden kann. Eine Auf-
lage zu diesem Standard zu formulieren, erscheint deshalb nicht angebracht.  

7.3 Akkreditierungsempfehlung 

Aufgrund des Berichts der Experten, PD Dr. Adrian Frutiger und Prof. Dr. Michael Joannidis, 
der Stellungnahmen der Fachgesellschaft und der MEBEKO, sowie unter Berücksichtigung 
der Beschreibung des Weiterbildungsgangs, des Selbstbeurteilungsberichts der Fachgesell-
schaft empfiehlt das OAQ die Akkreditierung des Weiterbildungsgangs zum Facharzt / zur 
Fachärztin Intensivmedizin für 7 Jahre ohne Auflagen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

BAG  Bundesamt für Gesundheit 

EDI  Eidgenössisches Departement des Innern 

FMH  Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 

MedBG  Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe vom 23. Juni 2006 

(Medizinalberufegesetz) 

MEBEKO Medizinalberufekommission 

OAQ Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen 
Hochschulen 

WBP  Weiterbildungsprogramm 

SGI Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin 
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